
                                              Satzung 

 

§ 1 Name, Sitz 

(1)  Der Verein führt den Namen „Förderverein moderne Sportstätten Wertherbruch“. Er 

soll in das Vereinsregister eingetragen werden; nach der Eintragung lautet der Name 

„Förderverein moderne Sportstätten Wertherbruch e.V.“. 

(2)  Der Verein hat seinen Sitz in Hamminkeln. 

 

§ 2 Zweck, Gemeinnützigkeit 

(1)  Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 

des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

(2) Zweck des Vereins ist die Förderung des Sports durch ideelle und finanzielle 

Förderung des SV Blau Weiß Wertherbruch e.V. oder anderer steuerbegünstigter 

Körperschaften zur ideellen und materiellen Förderung und Pflege des Sports, 

insbesondere im Zusammenhang mit der Errichtung eines Kunstrasenplatzes und 

dessen Pflege. Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch die 

Beschaffung von Mitteln durch Beiträge, Spenden sowie Veranstaltungen, die der 

ideellen Werbung für den geförderten Zweck dienen. Das Geschäftsjahr ist das 

Kalenderjahr. 

(3)  Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 

Ziele. 

(4)  Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 

Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

(5)  Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder 

durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen, begünstigt werden. 

(6)  Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 

Vermögen des Vereins an den gemeinnützigen SV Blau Weiß Wertherbruch e.V., der 

es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. 

 

§ 3 Eintritt von Mitgliedern 

Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden, die das 16. Lebensjahr vollendet 

hat. Über die Aufnahme entscheidet nach schriftlichem Antrag der Vorstand nach freiem 

Ermessen. Bei Minderjährigen ist der Antrag auch von den gesetzlichen Vertretern zu 

unterzeichnen. 

 

 



§ 4 Austritt von Mitgliedern 

(1)  Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Ausschluss, Streichung von der Mitgliederliste 

oder Austritt aus dem Verein. 

(2) Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem Mitglied des 

Vorstands. Bei Minderjährigen ist die Austrittserklärung durch die gesetzlichen 

Vertreter abzugeben. Der Austritt kann nur zum Ende eines Geschäftsjahres erklärt 

werden, wobei eine Kündigungsfrist von zwei Monaten einzuhalten ist. 

(3)  Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstands von der Mitgliederliste gestrichen 

werden, wenn es trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung mit der Zahlung von 

Mitgliedsbeiträgen oder von Umlagen im Rückstand ist. Die Streichung darf erst 

beschlossen werden, wenn nach der Absendung der zweiten Mahnung zwei Monate 

verstrichen sind und in dieser Mahnung die Streichung angedroht wurde. Der 

Beschluss des Vorstands über die Streichung muss dem Mitglied mitgeteilt werden. 

(4)  Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstands aus dem Verein ausgeschlossen 

werden, wenn es schuldhaft in grober Weise die Interessen des Vereins verletzt. Vor 

der Beschlussfassung muss der Vorstand dem Mitglied Gelegenheit zur mündlichen 

oder schriftlichen Stellungnahme geben. Der Beschluss des Vorstands ist schriftlich zu 

begründen und dem Mitglied zuzusenden. Gegen den Beschluss kann das Mitglied 

Berufung an die Mitgliederversammlung einlegen. Die Berufung ist innerhalb eines 

Monats nach Zugang des Beschlusses beim Vorstand einzulegen. Der Vorstand hat 

binnen eines Monats nach fristgemäßer Einlegung der Berufung eine 

Mitgliederversammlung einzuberufen, die abschließend über den Ausschluss 

entscheidet. 

 

§ 5 Mitgliedsbeitrag 

Der Mitgliedsbeitrag wird von der Mitgliederversammlung festgesetzt. Er kann in der Höhe 

je nach den Wünschen des Mitglieds variieren. 

 

§ 6 Vorstand 

(1) Der Vorstand des Vereins im Sinne des §26 BGB besteht aus dem Vorsitzenden, dem 

stellvertretenden Vorsitzenden und dem Schatzmeister. Der Vorstand wird von der 

Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren, gerechnet von der Wahl an, 

gewählt; er bleibt jedoch auch nach Ablauf seiner Amtszeit bis zur Neuwahl im Amt. 

Bei der Nachwahl von Vorstandsmitgliedern wegen des frühzeitigen Ausscheidens 

eines Vorstandsmitglieds dauert deren Amtszeit bis zum Ablauf der Zeit, für die das 

ausgeschiedene Vorstandsmitglied gewählt war. 

      

 



(2) Der Verein wird durch zwei Mitglieder des Vorstands vertreten. 

(3) Der Vorstand ist unentgeltlich tätig; die Mitgliederversammlung kann jedoch 

beschließen, dass einzelne Vorstandsmitglieder eine angemessene Vergütung 

erhalten. 

(4)  Der Vorstand beschließt in Sitzungen, die vom Vorsitzenden, bei dessen 

Verhinderung vom stellvertretenden Vorsitzenden, in Schrift- oder Textform 

einberufen werden; die Tagesordnung braucht nicht angekündigt zu werden. Die 

Einberufungsfrist beträgt 7 Tage. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung 

folgenden Tag. 

(5) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei seiner Mitglieder anwesend 

sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen 

Stimmen; bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, bei 

dessen Abwesenheit die des stellvertretenden Vorsitzenden. 

(6) Der Vorstand kann im schriftlichen Verfahren beschließen, wenn alle 

Vorstandsmitglieder dem zustimmen. 

 

§ 7 Mitgliederversammlung 

(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jährlich statt. Außerordentliche 

Mitgliederversammlungen finden statt, wenn dies im Interesse des Vereins 

erforderlich ist oder wenn die Einberufung einer derartigen Versammlung von einem 

Fünftel der Mitglieder schriftlich vom Vorstand unter Angabe des Zweckes und der 

Gründe verlangt wird. 

(2) Mitgliederversammlungen werden vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom 

stellvertretenden Vorsitzenden durch einfachen Brief einberufen. Dabei ist die vom 

Vorstand festgelegte Tagesordnung mitzuteilen. Die Einberufungsfrist beträgt zwei 

Wochen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Aufgabe der Einladung bei der Post 

unter der letzten dem Verein bekannten Mitgliedsadresse; in diesem Fall gilt das 

Einladungsschreiben als rechtzeitig zugegangen. 

(3) Die Mitgliederversammlung ist außer den an anderer Stelle in dieser Satzung 

genannten Aufgaben für folgende Angelegenheiten zuständig: 

   a)  Genehmigung des vom Vorstand aufgestellten Haushaltsplans für das nächste 

Geschäftsjahr, Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstands und Entlastung des 

Vorstands; 

   b) Festsetzung der Mitgliedsbeiträge; 

   c)  Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstands; 

   d)  Beschlussfassung über Änderung der Satzung und über Auflösung des Vereins. 

 



§ 8 Ablauf von Mitgliederversammlungen 

(1)  Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom 

stellvertretenden Vorsitzenden geleitet; ist auch dieser verhindert, wählt die 

Mitgliederversammlung einen Versammlungsleiter. Der Versammlungsleiter 

bestimmt einen Protokollführer. 

(2) Durch Beschluss der Mitgliederversammlung kann die vom Vorstand festgelegte 

Tagesordnung geändert und ergänzt werden. Über die Annahme von 

Beschlussanträgen entscheidet die Mitgliederversammlung mit der Mehrheit der 

abgegebenen gültigen Stimmen; Stimmenthaltungen gelten als ungültige Stimmen. 

Zum Ausschluss von Mitgliedern und zu Satzungsänderungen ist eine Mehrheit von 

drei Vierteln, zu Änderungen des Vereinszwecks und zur Auflösung des Vereins eine 

solche von neun Zehnteln der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. 

(3)  Stimmberechtigt sind lediglich volljährige Vereinsmitglieder. Zur Ausübung des 

Stimmrechts kann ein anderes Vereinsmitglied schriftlich bevollmächtigt werden. 

(4)  Abstimmungen erfolgen grundsätzlich durch Handaufheben; wenn ein Drittel der 

erschienenen Mitglieder dies verlangt, muss schriftlich abgestimmt werden. 

(5)  Beschlüsse sind unter Angabe des Ortes und der Zeit der Versammlung sowie des 

Abstimmungsergebnisses vom Protokollführer in einer Niederschrift festzuhalten; die 

Niederschrift ist vom Versammlungsleiter und vom Protokollführer zu 

unterschreiben. 

 

 

Hamminkeln, 18.12.2020 

 

 

   


